
B Mannheim, 4. März 1908. Vor der hiesigen Strafkammer fand heute die Verhandlung gegen die 

beiden Kaufmannslehrlinge Peter Germann, 17 Jahre alt, und Karl Santer, 16 Jahre alt, wegen 

Wechselfälschung und Betruges statt. Am 15. Januar d. J. erschwindelten sich die beiden durch einen 

gefälschten Wechsel 14 862 M. Damit gingen sie flüchtig, nachdem sie ihren Eltern je 200 M. gesandt 

hatten. In Konstanz warfen sie mit Geld förmlich um sich. Als sie am vierten Tag verhaftet wurden, waren 

über 5000 M. von dem Geld schon vertan. Die Angeklagten erklärten, durch Lesen der Schriften von  K a r l  

M a y  und  S h e r l o c k  H o l m e s  zu ihren Streichen gekommen zu sein. Sie wollten  n a c h  A f r i k a , 

um sich eine Farm zu kaufen. Sie sind voriges Jahr schon einmal mit einem kleinen unterschlagenen Betrag 

auf Reisen gegangen. Das Urteil lautete auf je 1 Jahr Gefängnis 
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